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Satzung
zur Regelung der Vergabe von Studienplätzen
für den konsekutiven, forschungsorientierten
zweisprachigen Masterstudiengang Chemie

des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie
der Freien Universität Berlin

Präambel

Auf Grund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 TGO (Erprobungsmodell
vom 27. Oktober 1998 FU-Mitteilungen, 24/1998) in Ver-
bindung mit § 10 des Gesetzes über die Zulassung zu
den Hochschulen des Landes Berlin in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen (Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetz – BerlHZG) in der Fassung der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393),
zuletzt geändert am 6. Juni 2006 (GVBl. S. 714) in Ver-
bindung mit § 10 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes über die
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz –
BerlHG) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 81), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 713)
hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Biologie, Che-
mie, Pharmazie der Freien Universität Berlin am 7. Feb-
ruar 2007 folgende Satzung erlassen*):

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt den Zugang zum Studium gemäß
§ 10 Abs. 5 BerlHG und das Auswahlverfahren für die
Vergabe der Studienplätze gemäß § 10 BerlHZG für den
konsekutiven, forschungsorientierten zweisprachigen
Masterstudiengang Chemie (Masterstudiengang).

§ 2
Studienplätze und Auswahlquote

(1) Die Zahl der für den Masterstudiengang zur Verfü-
gung stehenden Studienplätze wird in der Zulassungs-
ordnung der Freien Universität Berlin für jeden Zulas-
sungstermin bestimmt.

(2) Ab dem Sommersemester 2007 werden 20 % der
Studienplätze auf der Grundlage von § 10 Abs. 1 Satz 2
und Satz 3 BerlHZG vergeben. Die Quote des § 10
Abs. 1 Satz 3 BerlHZG beträgt 5 %.

(3) Die verbleibenden 80 % der Studienplätze werden
durch das in dieser Satzung geregelte Auswahlverfahren
vergeben.

§ 3
Bewerbung

(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich beim Präsi-
dium der Freien Universität Berlin – Bereich Bewerbung
und Zulassung – zu stellen. Zulassungsanträge können
durch Telefax, E-Mail oder sonstige elektronische Me-
dien allein nicht wirksam gestellt werden.

(2) Die Bewerbungsfrist endet für das Sommersemes-
ter am 15. März und für das Wintersemester am 15. Sep-
tember eines jeden Jahres.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zum Studium ist der in
§ 4 Abs. 1 genannte erste berufsqualifizierende Hoch-
schulabschluss in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

(4) Für den Fall, dass zum Zeitpunkt des Bewerbungs-
schlusses das Zeugnis über den in § 4 Abs. 1 genannten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss noch nicht
vorgelegt werden kann, kann ersatzweise ein aktueller
Leistungs- und Bewertungsnachweis (Transkript of Re-
cords) vorgelegt werden. Voraussetzung ist, dass min-
destens 2/3 des Gesamtpensums bewertet worden ist.
Die Bewerbung geht dann mit dem aktuellen Leistungs-
stand in das Auswahlverfahren ein.

(5) Die Freie Universität Berlin ist nicht verpflichtet,
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

§ 4
Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung für den Masterstudien-
gang ist ein dem Bachelorstudiengang Chemie des
Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien
Universität Berlin gleichwertiger erster berufsqualifizie-
render deutscher oder gleichwertiger ausländischer Ab-
schluss eines Hochschulstudiums im Fach Chemie.

(2) Über die Gleichwertigkeit entscheidet der für den
Masterstudiengang zuständige Prüfungsausschuss des
Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie. Auf Antrag
werden auch außerhalb eines laufenden Bewerbungs-
verfahrens Abschlüsse gemäß Absatz 1 im Hinblick auf
die Gleichwertigkeit geprüft und Hinweise zu nicht hinrei-
chenden Leistungsnachweisen gegeben.

(3) Gehört der Abschluss nicht zu den generell von der
„Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen“ emp-
fohlenen Äquivalenzen, ist eine Stellungnahme durch
diese Zentralstelle einzuholen. Für den Fall, dass keine
Klassifizierung der Benotung des ausländischen Hoch-
schulabschlusses durch die Zentralstelle erfolgt, über-
prüft der Prüfungsausschuss die Gleichwertigkeit und
legt die Benotung fest.

(4) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist und die ihren Studienabschluss
an einer ausländischen Universität oder gleichgestellten
Einrichtung erworben haben, müssen ausreichende
Kenntnisse der deutschen oder englischen Sprache
nachgewiesen werden, die für das Verständnis der Lehr-
veranstaltungen und der Fachliteratur erforderlich sind.

* Diese Ordnung ist von der für Hochschulen zuständigen Senatsver-
waltung am 14. Februar 2007 bestätigt worden. Die Geltungsdauer der
Ordnung ist bis zum Ende des Vergabeverfahrens zum Sommersemes-
ter 2007 befristet.
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Der Nachweis geschieht in der Regel durch ein entspre-
chendes Prüfungs- oder Testergebnis (DSH 2, TOEFL
mit 550 Punkten Papier basiert, 213 Punkten Computer
basiert, 79–80 Punkten Internet basiert oder gleichwer-
tige Ergebnisse).

§ 5
Auswahlkriterien, Organisatorisches

(1) Im zweisprachigen Masterstudiengang Chemie er-
folgt die Auswahl nach

1. dem Grad der Qualifikation, die sich nach dem Ergeb-
nis der Prüfung des vorangegangenen Studiengangs
bemisst und

2. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durch-
zuführenden Gesprächs mit den Bewerberinnen oder
Bewerbern, das Aufschluss über deren Motivation und
Eignung geben soll.

(2) Auswahl nach Absatz 1 Nr. 1:

Nach der Note des Abschlusses gemäß § 4 Abs. 1 wer-
den 95 % der nach § 2 Abs. 2 zu vergebenden Studien-
plätze vergeben.

(3) Auswahl nach Absatz 1 Nr. 2:

1. Die verbleibenden 5 % werden nach der Note des Ab-
schlusses gemäß § 4 Abs. 1 und dem Ergebnis des
Auswahlgesprächs vergeben.

2. Auswahlgespräche:

a) Für die Durchführung der Auswahlgespräche wer-
den von der Dekanin oder dem Dekan im Auftrag
des Präsidiums als Auswahlbeauftragte jeweils für
ein Auswahlverfahren zwei Hochschullehrerinnen
oder -lehrer und eine Studentin oder ein Student
des Masterstudiengangs, die oder der am Aus-
wahlverfahren beratend mitwirkt, sowie je eine Ver-
treterin oder ein Vertreter bestellt.

b) Zu den Auswahlgesprächen werden Bewerberin-
nen oder Bewerber, die die Bewerbungsunterlagen
vollständig und fristgerecht vorgelegt haben, durch
ein Mitglied der Auswahlkommission schriftlich un-
ter Angabe von Zeitpunkt und Ort geladen. Die La-
dung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie mindestens

10 Werktrage vor dem Auswahlgespräch abge-
sandt wurde.

c) Die Auswahlgespräche werden mit jeder Bewerbe-
rin oder jedem Bewerber einzeln geführt und sind
nicht öffentlich.

d) Über den Verlauf des Auswahlgesprächs wird eine
Niederschrift gefertigt, die die wesentlichen Grün-
de für die Beurteilung der Bewerberin oder des Be-
werbers enthält.

§ 6
Zulassungsentscheidung

(1) Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Präsi-
dium – Bereich Bewerbung und Zulassung – auf der
Grundlage der ermittelten Rangfolge.

(2) a) Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber er-
halten einen Zulassungsbescheid in dem eine
Frist zur schriftlichen Annahme des Studienplat-
zes und zur Immatrikulation bestimmt wird. Bei
nicht Einhaltung dieser Frist wird der Studien-
platz neu vergeben.

b) Bewerberinnen und Bewerber, die auf der
Grundlage eines Leistungs- und Bewertungs-
nachweises (Transcript of records) ausgewählt
wurden, erhalten eine Zulassung unter Vorbe-
halt und werden für das 1. Fachsemester befris-
tet immatrikuliert. Spätestens bei der Rückmel-
dung zum 2. Fachsemester ist der erste berufs-
qualifizierende Hochschulabschluss vorzule-
gen.

(3) Bewerberinnen oder Bewerber, die nicht zugelas-
sen werden, erhalten einen Ablehnungsbescheid mit Be-
gründung.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in den
Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität Berlin in
Kraft)
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